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Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Landshut 
 

E I N L A D U N G  

zu der am 
Dienstag, 19. November 2024 um 10:00 Uhr 

im Großen Sitzungssaal des Landratsamts Landshut, 
Veldener Str. 15, 84036 Landshut, 

stattfindenden öffentlichen 
 

Sitzung der Verbandsversammlung 
 
TAGESORDNUNG: 
 
ÖFFENTLICHER TEIL 
 
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden 

2. Jahresbericht der ILS 

3. Betrieb der Brandmeldeanlagen durch die ILS 2023/2024 

4. ILS-Haushaltsplan 2025 

5. Bericht des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst 

6.1  ZRF-Jahresrechnung 2023 – Feststellungsbeschluss 

6.2  ZRF-Jahresrechnung 2023 – Entlastungsbeschluss 

7. Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2025 des ZRF 

8. Beschlussfassung zur Finanzplanung des ZRF 

9. Änderung der Verbandssatzung: Einberufung der Verbandsversammlung 

10. Einsichtnahme in den Teilbericht des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes über die 
überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2016 bis 2021 fürdas Prüfungsgebiet des 
Bauwesens 

11. Änderungen in der personellen Zusammensetzung des Verbandsbeirats 

12. Vorstellung des neuen Logos 

13. Sonstiges 
 
(ZRF vom 11.11.2024) 
 
 
 
 
Vollzug des Wasserrechts und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung; 

Bekanntgabe des Ergebnisses der Umweltverträglichkeitsvorprüfung zur Plangenehmigung 
für den Retentionsraumausgleich mit Renaturierung des Süßbaches für den Neubau der 
Kläranlage in Niedersüßbach auf den Grundstücken Fl.Nrn. 140/0, 1550/0, 1551/0, 1264/0, 
Gemarkung Obersüßbach, Gemeinde Obersüßbach 

Standortbezogene Vorprüfung 

Die Gemeinde Obersüßbach beantragt die Plangenehmigung für den Retentionsraumausgleich mit 
Renaturierung des Süßbaches für den Neubau der Kläranlage in Niedersüßbach auf den 
Grundstücken Fl.Nrn. 140/0, 1550/0, 1551/1, 1264/0, Gemarkung Obersüßbach, Gemeinde 
Obersüßbach. 

Gemäß § 5 Abs. 1 und § 7 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. 
V. m. Ziffer 13.18.2 der Anlage 1 Liste „UVP-pflichtige Vorhaben“ zum UVPG ist für den 
naturnahen Ausbau von Bächen, Gräben und Rückhaltebecken sowie kleinräumigen naturnahen 
Umgestaltungen eine standortbezogene Vorprüfung durchzuführen.  
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Die standortbezogene Vorprüfung hat ergeben, dass die in Anlage 3 Nr. 2.3 genannten 
Schutzkriterium nicht durch das Vorhaben berührt werden und somit keine besonderen örtlichen 
Gegebenheiten vorliegen.  

Die Vorprüfung aller zum Prüfungszeitpunkt bekannten Fakten ergab, dass das Vorhaben keiner 
Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf.  

Dieses Vorprüfungsergebnis wird gemäß § 5 Absatz 2 UVPG bekanntgegeben. Die 
entscheidungsbegründenden Unterlagen können während der allgemeinen Dienststunden - nach 
vorheriger Terminabsprache - im Zimmer 405 des Landratsamts Landshut eingesehen werden. 
 
 
Landshut, 13.11.2024 
Landratsamt Landshut 
-Sachgebiet 23- 
 
Thaler 
 
(Nr. 23-6418.1/4-3-7656 vom 13.11.2024) 
 
 
 
 
Landshut, den 14.11.2024 
Landratsamt 
 
gez. 
Dreier 
Landrat 


